
PLANZEICHNUNG (TEIL A)

ZEICHENERKLÄRUNG

1. Festsetzungen zum Bebauungsplan

WA

3. Erläuterungen der Nutzungsschablone

Grundflächenzahl

Bauweise

Art der Nutzung

Nutzungsschablone

Dachform /
Dachneigung

4. Darstellungen ohne Normencharakter
Bestehende Grundstücksgrenze

Geplante Grundstücksgrenze

Bestehende Gebäude
13
Whs

Geplante Zuwegung

Höhenlinie bestehendes Gelände

Flurstücksnummer

406,50

Grundstücksfläche

Geplante Gebäude

Grundstücksnummer1

639

Erhaltenswerter Baum außerhalb des Geltungsbereiches

Sichtfeld 3 m / 30 m (Anfahrsicht)

max. Gebäudehöhe /
max. Traufhöhe

Zahl d. Vollge-
schosse

Grundflächenzahl (GRZ) 
(§ 9 (1) 1 BauGB, §§ 16 (2) 1 und 19 BauNVO)0,3

GH max.: - siehe Planeintrag - Maximale Gebäudehöhe
(§ 9 (1) 1 BauGB und § 16 (2) 4 BauNVO)

Maximale Traufhöhe 
(§ 9 (1) 1 BauGB und § 16 (2) 4 BauNVO)TH max.: 415 m ü. NHN

a Abweichende Bauweise (siehe schriftlicher Teil)
(§ 9 (1) 2 BauGB und § 22 (4) BauNVO)

nur Einzelhäuser zulässig 
(§ 9 (1) 2 BauGB und § 22 (2) BauNVO)

(§ 9 (1) 25a BauGB)
Pflanzgebot (siehe schriftlicher Teil)

II Zahl der Vollgeschosse 
(§ 9 (1) 1 BauGB, §§ 16 (2) 3 und 20 (1) BauNVO)

Gebäude 1

maximale Erdgeschossfertigfußbodenhöhe ü. NHN (§ 9 (3) BauGB)EFH= 408,20

Na, Tg, St, Ga, Zu

2. Örtliche Bauvorschriften

FR / LR

ca. 3.309 m²

Friedhofsmauer

Sichtfeld 3/30

Allgemeine Wohngebiete
(§ 9 (1) 1 BauGB und § 4 BauNVO)

Baugrenze
(§ 9 (1) 2 BauGB und § 23 (3) BauNVO)

PFG 1a

Bereich ohne Aus- und Einfahrt
(§ 9 (1) 4 und 11 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Tiefgaragen, 
Stellplätzen, Garagen und Zufahrten
(§ 9 (1) 4 und 22 BauGB)

Abgrenzung unterschiedliche Art und Maß der Nutzung (Grundflächenzahl, 
Höhenfestsetzung) und Höhenlage
(§§ 1 (4) und 16 (5) BauNVO und § 9 (3) BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Bebauungsplans
(§ 9 (7) BauGB)

Abgrenzung unterschiedliche Höhenfestsetzung
(§ 16 (5) BauNVO)

Abgrenzung unterschiedliche Höhenfestsetzung und Höhenlage 
(§ 16 (5) BauNVO und 9 (3) BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP)
(§ 9 (7) BauGB)

VEP

Mit Fahr- oder Leitungsrecht zu belastende Flächen 
( § 9 (1) 21 BauGB)
FR = Fahrrecht zugunsten der Eigentümer und Nutzer 
         des Hinterliegergrundstücks
LR = Leitungsrecht zugunsten der Stadt

Geltungsbereich des angrenzenden / bestehenden
Bebauungsplans
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Bebauungsplan "Mettnau Änderung und Überarbeitung - 

4. Änderung", rechtskräftig seit 17.03.2017
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1

ca. 408 m²

2

ca. 5 m²

ca. 14 m²

ca. 3.309 m²

Gebäude 3

GH max.: 
13,20 m

GH max.: 15,60 m

GH max.: 
13,20 m

Gebäude 2
GH max.: 

10,20 m
GH max.: 

10,20 m

GH max.: 12,60 m

Gebäude 1

GH max.: 
13,20 m

GH max.: 
13,20 m

GH max.: 15,60 m

ca. 8 m²

Friedhofsmauer

EFH= 407,50

EFH= 407,35

EFH= 408,20

a E

0,3
IIWA

a E

0,3
-

GH max.:
- siehe Planeintrag -

TH max.:
415 m ü. NHN

-

FD
DN 0°- 5°

DN max. 45°

10 m 30 m 50 m

0 m 40 m20 m 60 m 80 m

70 m

N

S

W O

Die Katastergrundlage wurde von der Stadt Radolfzell Stand 2023 zur Verfügung gestellt.

FD Flachdach (§ 74 (1) LBO)

Dachneigung (§ 74 (1) LBO)0°- 5°
WD Walmdach (§ 74 (1) LBO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der Örtlichen Bauvorschriften
(§ 74 (6) LBO)

Übersichtsplan 1 : 10.000

Flächennutzungplan 1 : 2.500

KÜN-DDE 1744 04.12.2024

Durch ortsübliche Bekanntmachung am:

ist der Vorhabenbezogene Bebauungsplan in Kraft getreten.

Ausgefertigt:
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Örtlichen 
Bauvorschriften stimmen mit dem Satzungsbeschluss überein. 
Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

Oberbürgermeister

Radolfzell, den

Oberbürgermeister

Radolfzell, den

2. Erneuter Entwurfsbeschluss

2. Erneute Veröffentlichung des Entwurfs und Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Begründung gem. § 4a (3) BauGB

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

Entwurfsbeschluss

Veröffentlichung des Entwurfs des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Begründung gem. § 3 (2) BauGB

Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB

1. Erneuter Entwurfsbeschluss

1. Erneute Veröffentlichung des Entwurfs und Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes mit Begründung gem. § 4a (3) BauGB

04.12.2024

03.05.2024 - 07.06.2024

18.09.2024

27.09.2024 - 14.10.2024

22.09.2021

08.10.2021 - 09.11.2021

24.04.2024

08.10.2021 - 09.11.2021

03.05.2024 - 07.06.2024

Satzungsbeschluss des Gemeinderats gem. § 10 (1) BauGB

"Mettnau, Änderung und 
Überarbeitung, 10. Änderung - 
Grundstück beim Krankenhaus"
______

ENTWURF
M 1: 500

Stadt Radolfzell
Gemarkung Radolfzell
__

1. VORHABENBEZOGENER 
    BEBAUUNGSPLAN
2. ÖRTLICHE
    BAUVORSCHRIFTEN

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften bestehen aus 
der Planzeichnung (Teil A), dem Schriftlichen Teil (Teil B) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C).

3-1

13.12.2024 - 31.01.2025

H/B = 446 / 970 (0.43m²)

KÜNSTER Architektur und 
Stadtplanung

Dipl.-Ing.
Clemens Künster
Regierungsbaumeister
Freier Architekt
und Stadtplaner SRL
Ulm    Reutlingen

Bismarckstraße 25
72764 Reutlingen
Tel  07121 9499-50
Fax 07121 9499-530
www.kuenster.de
mail@kuenster.de

ca. 3.296 m²

ca. 3.309 m²
ca. 3.296 m²

Darstellung der Änderungen vom ersten erneuten Entwurfsbeschluss 
(18.09.2024) zum zweiten erneuten Entwurfsbeschluss (04.12.2024)
Blau: Stand zum ersten erneuten Entwurfsbeschluss 18.09.2024 
- nicht mehr gültig
Rot: Ergänzungen zum zweiten erneuten Entwurfsbeschluss 04.12.2024
- neu hinzugekommen

DN max. 45°
WD
DN 30°- 45°

WD Walmdach (§ 74 (1) LBO)

Ergänzung 
04.12.2024

Ergänzung 
04.12.2024

Ergänzung 
04.12.2024

Ergänzung 
04.12.2024
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Schriftlicher Teil (Teil B 1) Entwurf 
 
1.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Mettnau, Änderung und Überarbeitung,  
 10. Änderung – Grundstück beim Krankenhaus“ 
 
Stadt Radolfzell, Gemarkung Radolfzell, Landkreis Konstanz 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A), dem Schriftlichen 
Teil (Teil B 1) und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Teil C). 
Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung (Teil A) be-
grenzt. Lageplan M 1 : 500 
 
Für die Festsetzungen zum Bebauungsplan gelten: 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394). 

 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176). 

  
- Planzeichenverordnung (PlanZV) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802). 

 
Bisherige Festsetzungen: 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen 
von Bebauungsplänen außer Kraft.  
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt: 
 
1. Festsetzungen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (§ 9 BauGB und BauNVO) 
 
1.1 Zulassungsvoraussetzung für bauliche und sonstige Nutzungen und Anlagen inner-

halb des Geltungsbereichs des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) 
 (§ 12 (1) BauGB i.V.m. § 9 (2) 2 BauGB) 

Im Geltungsbereich des VEP sind nur solche Vorhaben zulässig, zu denen sich der Vor-
habenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.  

 
 
1.2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB und § 1 (2) BauNVO) 
 
1.2.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO) 
 Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
 
1.2.1.1 Zulässig sind: 

Folgende Nutzungen gemäß § 4 (2) BauNVO: 
- Wohngebäude, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
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1.2.1.2 Ausnahmsweise zulässig sind: 
Folgende nach § 4 (2) BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen sind gemäß § 1 (5) 
BauNVO ausnahmsweise zulässig: 
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 
 
1.2.1.3 Nicht zulässig sind: 

Folgende in § 4 (3) BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind ge-
mäß § 1 (6) 1 BauNVO nicht Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans und 
damit nicht zulässig: 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen. 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 

 
 
1.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 16-21a BauNVO) 
  
1.3.1 Grundflächenzahl (§ 9 (1) 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO) 

- siehe Einschrieb in der Planzeichnung - 
 
VEP: 
Abweichend von den Vorgaben gemäß § 19 (4) Satz 2 BauNVO darf die zulässige 
Grundfläche durch die Grundflächen von Anlagen nach § 19 (4) Satz 1 BauNVO bis zu 
einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 

 
1.3.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (1) 1 BauGB i.V.m. §§ 16 (2) und 18 BauNVO) 

- siehe Einschrieb in der Planzeichnung - 
 

Die Gebäudehöhe ist beschränkt. 
 

VEP: 
Die Gebäudehöhe ist zu messen von der tatsächlichen Erdgeschossfertigfußbodenhöhe 
(EFH) bis zur Oberkante Attika, bei begehbaren Dachflächen bis zur Oberkante der Um-
wehrung / Absturzsicherung. 
 
WA: 
Die maximale Traufhöhe (TH max.) wird mit der Höhe über Normalhöhennull (ü. NHN) fest-
gelegt und ist in der Nutzungsschablone eingetragen (Normalhöhennull entspricht der Mee-
reshöhe). 
Die Traufhöhe ist zu messen bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Unterkante der 
Dachkonstruktion. Die Dachkonstruktion bezeichnet das Traggerüst eines Daches, die für 
die Standsicherheit notwendige Konstruktion. 

 
1.3.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 16 (2) i.V.m. 20 BauNVO) 

- siehe Einschrieb in der Planzeichnung - 
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1.4 Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB i.V.m. §22 BauNVO) 
- siehe Einschrieb in der Planzeichnung - 
 
a = abweichende Bauweise: 
 Es gelten die Festsetzungen der offenen Bauweise, abweichend hiervon ist die Gebäude-
länge der Hauptgebäude auf 22,00 m begrenzt.  
- zulässig sind nur Einzelhäuser - 

 
 
1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 
 Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die in der Planzeichnung eingetragenen 

Baugrenzen bestimmt. 
 
 
1.6 Abstandsflächen der Gebäude (§ 9 (1) 2a BauGB) 

Abweichend von den Werten gemäß § 5 (7) LBO beträgt bei allen Wandflächen die Tiefe 
der Abstandsflächen 0,36 der Wandhöhe (Ermittlung der Wandhöhe vgl. § 5 (4) LBO) be-
zogen auf die gesamte Wandfläche. 
Für Bauteile bis 2,50 m Breite je Gebäudeseite dürfen die Abstandsflächen auf ein Minimum 
von 0,23 der Wandhöhe reduziert werden. 
Abweichend von den Werten gemäß § 5 (7) LBO dürfen die Abstandsflächen für Bauteile 
bis 2,50 m Breite einmalig je Gebäudeseite auf ein Minimum von 0,3 der Wandhöhe redu-
ziert werden. 
 
Zwischen Gebäuden auf demselben Grundstück haben die Abstandsflächen mindestens 
0,2 der Wandhöhe zu betragen, sie dürfen jedoch 2,50 m nicht unterschreiten.  
Geringere Abstandsflächen sind für Bauteile bis 2,50 m Breite zwischen Gebäuden auf 
demselben Grundstück zulässig, wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) dies 
erfordert und wenn Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen.  
Im Bereich zwischen Gebäude 1 und Gebäude 2 dürfen die Abstandsflächen für Bauteile 
bis 2,50 m Breite einmalig unterschritten werden, wenn Gründe des Brandschutzes nicht 
entgegenstehen. Die Belange des Brandschutzes sind dabei durch einen Sachverständi-
gen nachzuweisen. 

 
 
1.7 Flächen für Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen und ihre Zufahrten (§ 9 (1) 4 BauGB) 

Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen und ihre Zufahrten sind nur innerhalb der dafür vorge-
sehenen Flächen zulässig. Hiervon unbenommen sind Feuerwehrzufahrten. 
 
 

1.8 Bereich ohne Ein- und Ausfahrten (§ 9 (1) 4 und 11 BauGB) 
 - siehe Einschrieb in der Planzeichnung - 
 

Entsprechend dem Einschrieb in der Planzeichnung ist entlang der Plangebietsgrenze zum 
Flurstück Nr. 637/2 keine Zufahrt zulässig. Das Zufahrtsverbot gilt auch für die Bauzeit des 
Einzelvorhabens. Rettungsfahrzeuge sind vom Zufahrtsverbot ausgeschlossen. 
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1.9 Nebenanlagen (§ 9 (1) 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 
Soweit es sich um Gebäude handelt, sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO 
nur innerhalb der dafür vorgesehenen Flächen zulässig. 
 
 Die nach § 14 (1a) und (2) BauNVO der Ver- und Entsorgung dienenden Nebenanlagen 
sind allgemein innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 

 
1.10 Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude (§ 9 (1) 6 BauGB) 
 

WA: 
Je Wohngebäude sind max. 2,0 Wohneinheiten zulässig.  
 
 

1.11 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung (§ 9 (1) 10 BauGB) 
 
 Sichtfelder in Einmündungsbereichen und Zufahrten 

Im Einmündungsbereich der Grundstückszufahrt sind auf dem Baugrundstück Sichtfelder 
entsprechend der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) zwischen 0,80 m 
und 2,50 m Höhe von ständigen Sichthindernissen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehin-
derndem Bewuchs auf Dauer freizuhalten. Bäume, Lichtmasten, Lichtsignalgeber und ähn-
liches sind innerhalb des Sichtfeldes möglich, sie dürfen wartepflichtigen Fahrern, die aus 
dem Stand einbiegen oder kreuzen wollen, und Fußgängern die Sicht auf bevorrechtigte 
Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer nicht verdecken. 
Die einzuhaltenden Sichtfelder sind in der Bauvorlage darzustellen. 
 
 

1.12 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 

 
Maßnahme 1 (M1): Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
 
VEP: 
Das anfallende, unbelastete und unverschmutzte Niederschlagswasser von neu zu errich-
tenden baulichen Anlagen ist getrennt vom Schmutzwasser über Mulden auf dem eigenen 
Grundstück zu versickern. Bei der Planung und dem Bau der Mulden ist das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. zu 
beachten.  
Die Überläufe dürfen an den vorhandenen Regenwasserkanal angeschlossen werden. Für 
die erlaubnispflichtige dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser ist jeweils eine ge-
sonderte Genehmigung einzuholen. 
 
Der Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass die angrenzenden Grundstü-
cke nicht beeinträchtigt werden. Die Entwässerung der Baugrundstücke ist in den Bauvor-
lagen darzustellen. 
 
WA: 
Das Teilgebiet WA ist im allgemeinen Kanalisationsplan der Stadt berücksichtigt. Die Ent-
wässerung des bereits voll erschlossenen Grundstücks erfolgt, wie bisher, über einen An-
schluss an den bestehenden Regenwasserkanal. 
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Maßnahme 2 (M2): Beschränkung der Beleuchtung 
Um den Verbotstatbestand der erheblichen Störung zu vermeiden, ist die Beleuchtung 
außerhalb von Gebäuden mit streulichtmindernden Leuchten auszubilden, sodass die 
Lichtverteilung auf die zu beleuchtenden Objekte (Gehweg, Straße, Plätze) beschränkt und 
Streulicht insbesondere in Richtung des Flurstücks 637/1 und nach oben weitgehend 
vermieden wird. Die Gehäuse sollen geschlossen sein. Ungerichtet abstrahlende oder nach 
oben gerichtete Leuchten (z.B. Lichtstelen Up-Lights) sind nicht zulässig. Lichtpunkthöhe 
über 4 m sind nicht zulässig. Als insektenfreundliche Leuchtmittel sind warmweiße LED-
Leuchten mit max. 3300 K zu verwenden.   
 
Maßnahme 3 (M3): Vermeidung von Vogelschlag 
Um Kollisionen von Vögeln an großflächigen Glas- oder Metallfassaden zu reduzieren, sind 
stark spiegelnde und transparente Flächen mit hoher Durchsicht zu vermeiden. Als groß-
flächig gelten Wintergärten und/oder Fensteröffnungen ab einer Fläche von 1,5 m². Anstelle 
von spiegelnden Gläsern und Metallelementen sind vogelfreundliche Alternativen wie han-
delsübliche Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15 %, flächige Markierun-
gen oder halbtransparente Materialien einzusetzen. Bei flächigen Markierungen gilt für li-
neare Strukturen: Die Linienstärke muss immer mindestens 3 mm (horizontale Linien) bzw. 
5 mm (vertikale Linien) betragen. Mit einem Deckungsgrad von mind. 15 % ist man auf der 
sicheren Seite. Lassen sich durch entsprechende Farbgebung bei möglichst allen Beleuch-
tungssituationen kräftige Kontrastwirkungen erzielen, so kann der Deckungsgrad weiter re-
duziert werden. Punktraster sollten einen Deckungsgrad von mind. 25 % aufweisen. Erst 
ab einem Durchmesser von 30 mm kann der Deckungsgrad auf 15 % reduziert werden. 
Ideal ist, wenn die Punkte nicht zu fein sind (Ø mind. 5 mm). 
Vorgehängte und eingelegte Raster, Sprossen oder begrünte Fassaden können ebenfalls 
als Nebeneffekt einen Vogelkollisionsschutz bewirken. PV-Anlagen sind mit entspiegelten 
Oberflächen auszustatten (max. 6 % Reflexion polarisierten Lichts.) 

 
 
1.13 Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 (1) 21 BauGB) 

- siehe Einschrieb in der Planzeichnung - 
 
FR: 
Fahrrecht zugunsten der Eigentümer und Nutzer des Hinterliegergrundstückes. 
 
LR: 
Leitungsrecht zugunsten der Stadt zur Führung des Schmutzwasserkanals. 
 
Nutzungen auf der mit Leitungsrecht belasteten Fläche sind im Baugenehmigungsverfah-
ren mit der Stadt abzustimmen. 
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1.14 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, hier: Schallschutz-
maßnahmen (§ 9 (1) 24 BauGB) 

 
Orientierung der Aufenthaltsräume und Lüftungseinrichtungen 
Zum Schutz vor Außenlärmeinwirkungen sind die dem ständigen Aufenthalt von Personen 
dienende Räume (schutzbedürftige Aufenthaltsräume i. S. d. DIN 4109) zu den lärmabge-
wandten nördlichen, östlichen und südlichen Gebäudeseiten zu orientieren. Sofern eine 
Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäu-
deseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäu-
deseiten zuzuordnen. Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer 
sind wie Schlafräume zu beurteilen. 
 
Für die westlichen Fassaden sind in den für das Schlafen genutzten Räumen, schallge-
dämmte, fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen, wenn der notwendige 
Luftaustausch während der Nachtzeit nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. 

 
Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall geringere 
Außenlärmpegel an den Fassaden vorliegen (z.B. aufgrund einer geeigneten Gebäudestel-
lung und hieraus entstehender Abschirmung) können die schalltechnischen Anforderungen 
reduziert werden. 

 
1.15 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 (1) 25a BauGB) 
 

Pflanzgebot 1 (PFG 1): Laubbäume auf den Baugrundstücken  
Auf den Grundstücken 1 und 2 ist je angefangener 500 m² Baugrundstück ein mittel- bis 
großkroniger Baum oder ortstypischer Hochstamm-Obstbaum zu pflanzen. Es sind Bäume 
mit einem Stammumfang von 14-16 cm zu verwenden. Die Obstbäume haben einen Min-
deststammumfang von 10-12 cm aufzuweisen. Die Pflanzgruben sind mit einem Volumen 
von mindestens 16 m³ durchwurzelbarem Boden einzuplanen. Für die offene, dauerhaft 
luft- und wasserdurchlässige Fläche (Baumscheibe) um den Stamm herum sind mindes-
tens 6 m² vorzusehen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Die Licht-
räume der Feuerwehrzufahrten müssen freigehalten werden. Es sind die Arten der Pflanz-
liste 1 unter 1.15.1 zu verwenden. 

 
Pflanzgebot 1a (PFG 1a): Tiefwurzelnde Laubbäume auf den Baugrundstücken  
Auf den gekennzeichneten Standorten sind tiefwurzelnde, mittel- bis großkronige Bäume 
zu pflanzen. Es sind Bäume mit einem Stammumfang von 14-16 cm zu verwenden. Die 
Pflanzgruben sind mit einem Volumen von mindestens 16 m³ durchwurzelbarem Boden 
einzuplanen. Für die offene, dauerhaft luft- und wasserdurchlässige Fläche (Baumscheibe) 
um den Stamm herum sind mindestens 6 m² vorzusehen. Die Bäume sind dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen. Die Lichträume der Feuerwehrzufahrten müssen freigehalten wer-
den. Die Bäume dürfen an die gemäß Pflanzgebot 1 auf dem Grundstück 1 zu pflanzenden 
Bäume angerechnet werden. Es sind die Arten der Pflanzliste 1a unter 1.15.1 zu verwen-
den. 

 
Pflanzgebot 2 (PFG 2): Tiefgaragenbegrünung 
Die Überdeckung der Tiefgarage muss eine durchwurzelbare Substrathöhe von mindestens 
0,6 m aufweisen. Die Tiefgarage ist mit stadtklimafesten Sträuchern und Bäumen zu be-
pflanzen. Es sind die Arten der Pflanzliste 2 unter 1.15.2 zu verwenden. 
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1.15.1 Pflanzliste 1 – Laubbäume 
Folgende Arten sind zu verwenden:  
Feld-Ahorn  (Acer campestre)  
Spitz-Ahorn  (Acer platanoides)  
Hainbuche  (Carpinus betulus)  
Vogel-Kirsche  (Prunus avium)  
Winter-Linde  (Tilia cordata)  
Französischer Ahorn (Acer monspessulanum)  
Obsthochstämme in Sorten  
 

 Pflanzliste 1a – Tiefwurzelnde Laubbäume 
Folgende Arten sind zu verwenden:  
Hainbuche  (Carpinus betulus)  
Vogel-Kirsche  (Prunus avium) 

 
1.15.2 Pflanzliste 2 – Stadtklimafeste Sträucher und Bäume 

Die Arten der folgenden Pflanzliste wurden nach ihrer Resistenz gegenüber den klimabe-
dingten Standortveränderungen (Hitze und Trockenheit) ausgewählt. Die Listen enthalten 
daher auch nicht heimische Arten. Diese sind mit einem * gekennzeichnet. Es wurden keine 
invasiven Pflanzen ausgewählt. 
 
Folgende Arten sind zu verwenden:  
Feld-Ahorn  (Acer campestre)  
Französischer Ahorn* (Acer monspessulanum)  
Hopfenbuche* (Ostrya carpinifolia)  
Gewöhnliche Felsenbirne  (Amelanchier ovalis) 
Buchsbaum  (Buxsus sempervierens) 
Kornelkirsche*  (Cornus mas) 

 
1.15.3 Pflanzliste 3 – Heimische Sträucher 

Hainbuche (Carpinus betulus) 
Kornelkirsche (Cornus mas) 
Roter Hartriegel  (Cornus sanguinea) 
Haselnuss (Corylus avellana) 
Pfaffenhütchen  (Euonymus europaeus)  
Wacholder (Juniperus communis) 
Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare) 
Gemeine Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus) 
Schwarzdorn, Schlehe (Prunus spinosa) 
Echte Hundsrose (Rosa canina) 
Weinrose  (Rosa rubiginosa) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Eibe   (Taxus baccata) 
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) 
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1.16 Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (3) BauGB und § 18 BauNVO) 
- siehe Einschrieb in der Planzeichnung - 
 
VEP: 
Die in der Planzeichnung mit EFH bezeichnete Höhe stellt die maximale Erdgeschossfer-
tigfußbodenhöhe dar, bezogen auf Höhe über NHN (Höhen über Normalhöhennull). Die 
EFH ist in den Bauvorlagen durch Schnittzeichnungen darzustellen, welche auch die Höhe 
der Erschließungsstraße und des gewachsenen Geländes sowie die Höhenverhältnisse im 
Grenzbereich zu den Nachbargrundstücken enthalten müssen. 

 
 
1.17 Maßnahmen zum Ausgleich (§ 1a (3) BauGB i.V.m. § 11 (1) Nr. 2 BauGB) 
 

Ausgleichsmaßnahme 1 (A1): Installation von Nistkästen 
Um artenschutzrechtliche Verstöße durch die Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten zu vermeiden, sind als vorgezogene funktionserhaltende Maßnahme (CEF) außer-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes in den Gehölzen des Flurstücks 637/4 
fünf geeignete Nisthilfen für Hausperrlinge zu installieren und dauerhaft zu unterhalten. 
 
Sobald eine ausreichende Anzahl der im Rahmen der Pflanzgebote 1 und 1a (PFG 1, PFG 
1a) zu pflanzenden Bäume einen Stammdurchmesser von mindestens 15 cm erreicht hat, 
sind die Nistkästen abzunehmen und an den Bäumen innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes wieder anzubringen. Um den Verbotstatbestand des Tötens und Verlet-
zens zu vermeiden, hat das Umhängen außerhalb der Vogelbrutzeit, im Zeitraum vom 1. 
Oktober bis 28. Februar, zu erfolgen. 
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2. Hinweise 
 
2.1 Bodenschutz (§ 4 BBodSchG) 
 Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen der Bodenschutzgesetze (BBodSchG, 

LBodSchAG) wird verwiesen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu be-
grenzen. Die Grundsätze des sparsamen und schonenden Umgangs mit Boden sind zu 
beachten. Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, zu schützen und wiederzu-
verwenden. (§ 202 BauGB). 
Gemäß § 3 Abs. 3 LKreiWiG wird bei der Durchführung von verfahrenspflichtigen Bauvor-
haben mit einem zu erwartenden Anfall von mehr als 500 Kubikmetern Bodenaushub, einer 
verfahrenspflichtigen Abbruchmaßnahme oder einen Teilabbruch umfassenden verfah-
renspflichtigen Baumaßnahme auf die Durchführung eines Erdmassenausgleichs hinge-
wiesen. 

 
2.2 Archäologische Fundstellen 

Der Beginn von Erdarbeiten ist frühzeitig vor Baubeginn mit dem Kreisarchäologen (Am 
Schlossgarten 2, 78224 Singen, 07731/61229 oder 0171/3661323, juer-
gen.hald@LRAKN.de) terminlich abzustimmen. Der Oberbodenabtrag hat mit einem Bag-
ger mit Humuslöffel unter Aufsicht der Kreisarchäologie zu erfolgen. Werden beim Abtrag 
des Oberbodens archäologische Fundstellen entdeckt, ist für eine archäologische Ret-
tungsgrabung eine öffentlich-rechtliche Investorenvereinbarung mit dem Land Baden-Würt-
temberg, vertreten durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stutt-
gart (Dienstsitz Freiburg, Günterstalstraße 67, 79100 Freiburg, Tel. 0761/208-358-0, Ar-
chaeologieLADFR@rps.bwl.de) abzuschließen, in welcher die Rahmenbedingungen der 
Rettungsgrabung geregelt werden. Dies ist bei der terminlichen Planung des Bauvorhabens 
zu berücksichtigen. Die Kosten einer gegebenenfalls notwendigen archäologischen Ret-
tungsgrabung sind vom Vorhabenträger zu übernehmen. Gemäß § 20 Denkmalschutzge-
setz sind im gesamten Bauverlauf etwaige Funde (Scherben, Knochen, Mauerreste, Me-
tallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbungen) umgehend dem Kreisarchäologen 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege zu melden und bis zur sachgerechten Dokumen-
tation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechung der Bauarbeiten ist ge-
gebenenfalls zu rechnen und Zeit zur Fundbergung einzuräumen. 

 
2.3 Altlasten 
 Werden bei den Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrück-

stände, Verfärbungen des Bodens, auffälliger Geruch o. ä.) ist das Landratsamt Konstanz 
umgehend zu benachrichtigen. 

 
2.4 Luft-Wasser-Wärmepumpen / Lüftungsanlagen / Klimaanlagen 

Stationäre Geräte und Energieerzeugungsanlagen, insbesondere Klimageräte, Kühlgeräte, 
Lüftungsanlagen, Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke, sind in das Gebäude zu 
integrieren. 
Sie sind generell so anzuordnen, dass die Ausrichtung der Gebläse und Lüftungsöffnungen 
nicht zu Wohn-, Schlaf- und Terrassenbereichen benachbarter Wohngebäude und Nach-
bargrundstücke erfolgt. Sie sind erforderlichenfalls mit zusätzlichen Schalldämmmaßnah-
men auszuführen. 
Die Geräte sind in den Bauvorlagen (Lageplan, Schnitte, Ansichten) darzustellen. 
 
Bei der Planung, beim Einbau und Betrieb von Wärmepumpen, Mini-Blockkraftwerken und 
Klimaanlagen ist der „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei statio-
nären Geräten in Gebieten, die dem Wohnen dienen“ der Bund-/Länder-Arbeitsgemein-
schaft für Immissionsschutz (LAI) zu beachten. 
Der Leitfaden in der aktuellen Fassung ist auf folgender Internetseite abrufbar: 
https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html 

mailto:gen.hald@LRAKN.de
mailto:chaeologieLADFR@rps.bwl.de
https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentlichungen-67.html
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2.5 Gehölzfällungen außerhalb der Vogelbrutzeit 
Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz sind Fäll- und Rodungsmaßnahmen im Zeitraum vom 
1. Oktober bis Ende Februar durchzuführen, um den Verbotstatbestand des Tötens und 
Verletzens von Vögeln und Fledermäusen zu vermeiden. 
 

2.6  Geotechnik 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich quartärer Lockergesteine 
der Hasenweiler-Formation. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung ge-
eignet sind, ist zu rechnen. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbei-
ten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit 
des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbe-
zogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 
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Schriftlicher Teil (Teil B 2) Entwurf 
 
2.  Örtliche Bauvorschriften „Mettnau, Änderung und Überarbeitung,  
 10. Änderung – Grundstück beim Krankenhaus“ 
 
Stadt Radolfzell, Gemarkung Radolfzell, Landkreis Konstanz 
 
 
Die Örtlichen Bauvorschriften bestehen aus der Planzeichnung (Teil A) und dem schriftlichen Teil 
(Teil B 2). 
Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung (Teil A) be-
grenzt. Lageplan M 1 : 500 
 
Für die Örtlichen Bauvorschriften gelten: 
 
- Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, berichtigt S. 416), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 (GBl. S. 422). 

 
Bisherige Festsetzungen: 
Mit Inkrafttreten dieser Örtlichen Bauvorschriften treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festset-
zungen von Örtlichen Bauvorschriften außer Kraft.  
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
 
1. Dachform und Dachneigung (§ 74 (1) 1 LBO) 
 - siehe Einschrieb in der Planzeichnung - 

 
Die festgelegten Dachformen gelten nur für Hauptgebäude: 
 
VEP: 
Es sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von 0°- 5° zulässig. 
 
WA: 
Es sind nur Walmdächer Dächer mit einer Dachneigung von 30°- 45° bis maximal 45° zu-
lässig. 
 

 
2. Dachdeckung (§ 74 (1) 1 LBO) 

Für die Dacheindeckung sind rote, rotbraune bis braune Farbtöne zu verwenden. Stark 
reflektierende Materialien sowie glänzende oder engobierte Dachziegel sind unzulässig. 

 
Dächer bis 10° Neigung sind in Abstimmung mit den PV-Anlagen extensiv zu begrünen.  
Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (Photovoltaik oder Solaranlagen, etc.) sind in der 
Neigung des Daches auszubilden. Bei Flachdächern sind diese auch aufgeständert zuläs-
sig und dürfen die Gebäudehöhe (Attika) um maximal 1,0 m überschreiten. 
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3. Dachaufbauten und Dacheinschnitte (§ 74 (1) 1 LBO) 
Dachaufbauten sind erst ab einer Dachneigung von 30° zulässig.  
Übereinanderliegende Dachgaubenanordnungen sind unzulässig. 
Dachgauben mit zum Hauptdach gegenläufiger Dachneigung sind nicht zulässig.  
Pro Dachfläche sind nur Dachaufbauten oder Dacheinschnitte zulässig. 
Dachaufbauten und -einschnitte müssen allseits von Dachflächen umschlossen sein.  
Je Dachseite sind Dachaufbauten in einheitlicher Form auszuführen.  
Die Gesamtlänge der Dachaufbauten und Dacheinschnitte darf 30 % der Gebäudelänge 
nicht überschreiten. 
Die Höhe der Dachaufbauten, gemessen vom Anschluss mit dem Hauptdach, darf 1,40 m 
nicht überschreiten. 
Dachaufbauten dürfen nicht näher als 1,30 m zur Giebelwand heranreichen.  
Der Abstand der Dachaufbauten zum Gebäudefirst und zum unteren Abschluss des 
Hauptdaches muss jeweils mindestens 0,60 m betragen (gemessen in den Dachschrä-
gen). Der Abstand zwischen den Dachaufbauten muss mindestens 1,00 m betragen. 

 
 
4. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) 1 LBO) 

Für Fassaden sind nur gedeckte, nicht leuchtende und nicht grelle Farbtöne zulässig.  
Reinweiße Fassaden sind unzulässig. 
Stark glänzende und reflektierende Materialien zur Fassadengestaltung sind unzulässig. 
 
 

5. Einfriedungen (§ 74 (1) 3 LBO) 
Einfriedungen zu öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen etc. sind als freiwachsende oder 
geschnittene Hecken sowie als Holz-, Draht- oder Metallzäune zulässig. 
Zäune müssen auf der gesamten Länge an der Unterseite zum Erdboden hin einen min-
destens 10 cm hohen Durchschlupf für Kleintiere bieten und sind zur öffentlichen Straßen-
seite zu hinterpflanzen. 
Mit allen Einfriedungen und Bepflanzungen ist von öffentlichen Verkehrsflächen ein Ab-
stand von mindestens 0,50 m einzuhalten. Die 0,50 m breite Freihaltefläche ist im privaten 
Eigentum, darf begrünt, aber nicht bepflanzt werden. 
 
Die Höhe der Einfriedung zum Nachbargrundstück richtet sich nach dem Nachbarrecht. 
Für Hecken dürfen nur heimische Sträucher entsprechend Pflanzliste 3 unter 1.15.3 ver-
wendet werden. 
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6. Ausgestaltung der unbebauten Flächen (§ 74 (1) 3 LBO) 
 Die Freiflächen der Baugrundstücke müssen als Grünflächen oder gärtnerisch genutzte 

Flächen angelegt und unterhalten werden. Es sind überwiegend gebietsheimische Pflanzen 
zu verwenden.  

 
Abdeckungen von offenen Bodenflächen zur Gartengestaltung mit Schotter- oder Stein-
schüttungen sind unzulässig, sofern nicht technisch erforderlich (insbesondere Versicke-
rungsflächen, Rigolen, Traufstreifen etc.).  
 
 

7. Belagsflächen, Stellplätze und Zufahrten (§ 74 (1) 3 LBO) 
Zufahrten und Stellplatzbereiche sind mit wasserdurchlässigen Materialien wie z.B. Rasen-
pflaster, Pflaster mit breiten Rasenfugen, Schotterrasen, wassergebundenen Decken oder 
anderen wasserdurchlässigen Materialien zu befestigen.  

 Die befestigten Grundstücksflächen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
 
 Die wasserundurchlässigen Flächen sind in den Planunterlagen darzustellen.  
 
 
8. Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 74 (1) 3 LBO) 
 Für bauliche Anlagen, die an einer gemeinsamen Grundstücksgrenze errichtet werden, sind 

Geländeveränderungen im gegenseitigen Einvernehmen der betroffenen Grundstücksei-
gentümer herzustellen.  

 
 
9. Abstandsflächen der Gebäude (§ 74 (1) 7 LBO i.V.m. § 9 (1) 2a BauGB) 

Die in § 5 (7) LBO vorgeschriebenen Maße der Abstandsflächen können entsprechend 
den planungsrechtlichen Festsetzungen unter 1.6 „Abstandsflächen der Gebäude“ redu-
ziert werden. 
 

 
10. Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) 2 LBO) 
 

VEP: 
Abweichend von § 37 (1) LBO wird festgesetzt, dass für jede Wohneinheit abhängig von 
ihrer Nettowohnfläche die folgende Anzahl an Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück 
nachzuweisen ist: 
 
Nettowohnfläche Min. Anzahl der Stellplätze 
bis 45 m²: 1,0 
> 45 m² bis 70 m²: 1,25 
> 70 m² bis 95 m²: 1,5 
über 95 m²: 2,0 
 
Bei der Berechnung der notwendigen Stellplätze für das Gesamtvorhaben ist die Bruchzahl 
aufzurunden. 
 
WA: 
Abweichend von § 37 (1) LBO sind für jede Wohnung 1,5 geeignete Stellplätze auf dem 
eigenen Grundstück herzustellen. 
Bei der Berechnung der notwendigen Stellplätze ist die Bruchzahl aufzurunden. 
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11. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 (3) 2 LBO) 
Ordnungswidrig im Sinne des § 75 (3) 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
folgende Örtliche Bauvorschriften verstößt: 
 
1. Dachform und Dachneigung 
2. Dachdeckung 
3. Dachaufbauten und Dacheinschnitte 
4. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
5. Einfriedungen 
6. Ausgestaltung der unbebauten Flächen 
7. Belagsflächen, Stellplätze und Zufahrten 
8. Aufschüttungen und Abgrabungen 
9. Abstandsflächen der Gebäude 
10. Stellplatzverpflichtung 

 
  
 
 
Reutlingen, den 04.12.2024 Radolfzell, den 04.12.2024 
 
 
 
Clemens Künster Simon Gröger  
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister Oberbürgermeister 
Freier Architekt + Stadtplaner SRL 
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Verfahrensvermerke 
 
1.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Mettnau, Änderung und Überarbeitung,  
 10. Änderung – Grundstück beim Krankenhaus“ 
 
und 
 
2.  Örtliche Bauvorschriften „Mettnau, Änderung und Überarbeitung,  
 10. Änderung – Grundstück beim Krankenhaus“ 
 
Stadt Radolfzell, Gemarkung Radolfzell, Landkreis Konstanz 
 
 

Aufstellungsbeschluss 22.09.2021 
- Öffentliche Bekanntmachung 07.10.2021 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 08.10.2021 – 09.11.2021 
- Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
  Träger öffentlicher Belange 08.10.2021 – 09.11.2021 

 
Entwurfsbeschluss 24.04.2024 
- Öffentliche Bekanntmachung 02.05.2024 
- Veröffentlichung des Entwurfs gem. § 3 (2) BauGB 03.05.2024 – 07.06.2024 
- Beteiligung der Behörden und sonstigen  
  Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 03.05.2024 – 07.06.2024 

 

Erster erneuter Entwurfsbeschluss 18.09.2024 
- Öffentliche Bekanntmachung 26.09.2024 
- Erste erneute Veröffentlichung des Entwurfs  
  gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB 27.09.2024 – 28.10.2024 
- Erste erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen  
  Träger öffentlicher Belange gem. § 4a (3) BauGB  
  i.V.m. § 4 (2) BauGB 27.09.2024 – 28.10.2024 

 
Zweiter erneuter Entwurfsbeschluss 04.12.2024 
- Öffentliche Bekanntmachung 12.12.2024 
- Zweite erneute Veröffentlichung des Entwurfs  
  gem. § 4a (3) BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB 13.12.2024 – 31.01.2025 
- Zweite erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen 
  Träger öffentlicher Belange gem. § 4a (3) BauGB  
  i.V.m. § 4 (2) BauGB 13.12.2024 – 31.01.2025 

 
Satzungsbeschluss 
(Vorhabenbezogener Bebauungsplan und  
Örtliche Bauvorschriften)  
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Ausgefertigt:  Radolfzell, den  
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes und der Örtlichen Bauvor-
schriften stimmen mit dem Satzungsbeschluss überein.  
Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt. 

  

    
  Oberbürgermeister 
    
Ortsübliche Bekanntmachung    
    
Damit wurden der Vorhabenbezogene Bebauungsplan 
und die Örtlichen Bauvorschriften rechtskräftig  

 
Radolfzell, den 

 

    
    
  Oberbürgermeister 
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Begründung  Entwurf 
 
1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Mettnau, Änderung und Überarbeitung,  
 10. Änderung – Grundstück beim Krankenhaus“ 
 
2. Örtliche Bauvorschriften „Mettnau, Änderung und Überarbeitung,  
 10. Änderung – Grundstück beim Krankenhaus“ 
 
Stadt Radolfzell, Gemarkung Radolfzell, Landkreis Konstanz 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Angaben zur Stadt 
2. Ziel und Zweck der Planung  
3. Verfahren 
 

4.  Überörtliche Planungen 
4.1 Landesentwicklungsplan 2002 
4.2 Regionalplan 2000 – Hochrhein-Bodensee 
 

5.  Örtliche Planungen 
5.1 Flächennutzungsplan 
5.2 Bestehende Bebauungspläne 
 

6.  Angaben zum Plangebiet 
6.1  Räumlicher Geltungsbereich 
6.2 Örtliche Rahmenbedingungen 
 

7.  Umweltverträglichkeit 
7.1 Umweltbelange 
7.2 Artenschutz 
7.3 Schallimmissionen 
 

8.  Städtebauliche Konzeption 
8.1 Tiefgarage 
 

9. Auswirkungen der Planung 
9.1 Soziale Auswirkungen 
9.2 Städtebaulichen Auswirkungen 
9.3 Auswirkungen auf die Infrastruktur 
 

10. Maßnahmen zur Verwirklichung 
10.1 Wasserversorgung 
10.2 Schmutzwasserableitung und Entwässerung 
10.3 Stromversorgung 
10.4 Müllentsorgung 
10.5 Fernmeldetechnische Versorgung 
10.6 Bodenordnung 
 

11. Festsetzungen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
11.1 Art der baulichen Nutzung 
11.2 Maß der baulichen Nutzung, Baugrenzen 
11.3 Bauweise, Wohneinheiten 
11.4 Abstandsflächen der Gebäude 
11.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen und Zufahrten  
11.6 Grünordnerische Festsetzungen 
 

12. Örtliche Bauvorschriften 
12.1 Äußere Gestaltung der Baukörper 
12.2 Gestaltung der Baugrundstücke und Einfriedungen 
12.3 Stellplatzverpflichtung 
12.4 Ordnungswidrigkeiten 
 

13. Flächenbilanz 
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Anlagen: 
 
Anlage 1: Umweltinformation zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Mettnau,  

Änderung und Überarbeitung, 10. Änderung – Grundstück beim Krankenhaus“, 
Menz Umweltplanung, Tübingen, vom 04.12.2024, als gesonderter Teil der  
Begründung 

 
Anlage 2: Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung „Umgebung Krankenhaus Radolfzell“, 

Dr. Wolfgang Fiedler, vom 05.12.2021, mit Nachtrag vom 24.03.2024 
 
Anlage 3: Hochbauplanung, Mirabellenwiese Bau GmbH, Gottmadingen, vom 04.12.2024 

- mir-e.1  Untergeschoss 
- mir-e.2  Erdgeschoss 
- mir-e.3  1./2. Obergeschoss 
- mir-e.4  3./4. Obergeschoss 
- mir-e.5  Ansicht Nord/Süd 
- mir-e.6  Ansicht Ost/West 
- mir-e.7  Schnitte 
- mir-e.8 Schnitte an Grenzen 
- mir-l.4  Feuerwehrzufahrt 
- mir-l.5  Abstandsflächen 

 
Anlage 4: Baumbewertung 

- 4.1  Baumbewertung Krankenhaus_Liste 
- 4.2 Baumbewertung Krankenhaus_Mitte (14.05.2021) 
- 4.3  Baumbewertung Krankenhaus_Nord (15.02.2023) 
- 4.4  Baumbewertung Krankenhaus_Ost (14.05.2021) 
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1. Angaben zur Stadt 
 Die Stadt Radolfzell liegt im Landkreis Konstanz. Die Fläche der Stadt umfasst ca. 5.855 
ha. Die Einwohnerzahl von Radolfzell beträgt 32.678 Einwohner (Stand 2/2024, Quelle Sta-
tistisches Landesamt Baden-Württemberg). 

 
 
2. Ziel und Zweck der Planung  

Mit dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Mettnau, Änderung und Überarbeitung, 10. 
Änderung – Grundstück beim Krankenhaus“ wird die planungsrechtliche Grundlage für die 
Errichtung eines kleinen Wohnquartiers mit drei Mehrfamilienhäusern auf dem Flurstück Nr. 
637, im Süden der Fläche des ehemaligen Krankenhauses, geschaffen. Der bisherige Ei-
gentümer des Grundstücks des ehemaligen Krankenhauses hat beschlossen, Teile des 
Grundstückes zu verkaufen und somit einer Wohnnutzung zuzuführen. Zu diesem Zwecke 
wurde von einem Investor eine Planung mit Mehrfamilienhäusern beauftragt. 
Es wird eine Bebaubarkeit des Grundstücks entsprechend moderner Maßstäbe angestrebt. 
Dadurch wird den modernen Wohn- und Arbeitsbedürfnissen der Bevölkerung sowie den 
aktuellen technischen Anforderungen an Gebäude und Gebäudeteile angemessen Rech-
nung getragen und zugleich durch die Bebauung innerstädtischer Brachflächen ein Beitrag 
zur Nachverdichtung und somit dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden geleistet. 
Darüber hinaus trägt die geplante Bebauung zur Schaffung von dringend benötigtem Wohn-
raum bei und entlastet damit den angespannten Wohnungsmarkt. Radolfzell wurde per Ver-
ordnung der Landesregierung vom 19. Juli 2022 in die Gebiete mit einem angespannten 
Wohnungsmarkt nach § 201a des Baugesetzbuchs aufgenommen.   
Erschlossen wird das Neubauvorhaben über eine Zufahrt zur Kneippstraße auf dem Flur-
stück 637/4. 
Zudem wird ein Teil des Flurstücks 646/2 westlich des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
(VEP) gemäß § 12 Abs. 4 BauGB in den Geltungsbereich miteinbezogen. Auf diesem 
Grundstück wird ein Baufenster zur Errichtung eines weiteren Wohngebäudes festgesetzt. 
Dies dient der Nachverdichtung auf dem rückwärtigen Teil des Grundstückes und leistet 
somit ebenfalls einen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden sowie der 
Schaffung von Wohnraum.  
 
 

3. Verfahren 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Ver-
fahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Der Vorhabenbezogene Be-
bauungsplan dient der Umnutzung im Innenbereich und setzt eine zulässige Grundfläche 
im Sinne des § 19 (2) BauNVO von ca. 1.100 m² fest. Demnach liegt dessen Grundfläche 
unter der in § 13a (1) Nr. 1 BauGB vorgegebenen Obergrenze von 20.000 m². 
Die Voraussetzungen des § 13a BauGB sind erfüllt, da keine Vorhaben festgesetzt sind, 
die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, es keine 
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter 
gibt und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  
Eine Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB ist nicht erforderlich und von der Erstellung eines 
Umweltberichts nach § 2a BauGB wird abgesehen. 
 
Das Verfahren nach §13a BauGB erfolgt in zwei Stufen. Zusätzlich zur Veröffentlichung des 
Entwurfes nach § 3 (2) BauGB wurde vom 08.10.2021 bis 09.11.2021 eine frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange nach § 3 (1) BauGB durch-
geführt, um die verschiedenen Belange der Beteiligten und fachlichen Themen besonders 
zu berücksichtigen. 
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Der Entwurfsbeschluss erfolgte in öffentlicher Sitzung am 24.04.2024. Die Veröffentlichung 
des Entwurfs des nach § 3 (2) BauGB und die Behördenbeteiligung nach § 4 (2) BauGB 
erfolgten jeweils im Zeitraum vom 03.05.2024 bis 07.06.2024.  
Da der Entwurf des Bebauungsplans nach dem Entwurfsbeschluss geändert und ergänzt 
wurde, wird der Entwurf gemäß § 4a (3) BauGB i.V.m. 3 (2) BauGB erneut veröffentlicht 
und die Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB erneut eingeholt. 
Da der Entwurf des Bebauungsplans nach dem Entwurfsbeschluss geändert und ergänzt 
wurde, fand am 18.09.2024 in öffentlicher Sitzung der erste erneute Entwurfsbeschluss 
statt. Die erneute Veröffentlichung gemäß § 4a (3) BauGB i.V.m. 3 (2) BauGB fand vom 
27.09.2024 bis 28.10.2024 statt. 
Aufgrund von erneuten Änderungen und Ergänzungen des Entwurfs des Bebauungsplans 
wird der Entwurf gemäß § 4a (3) BauGB i.V.m. 3 (2) BauGB ein zweites Mal erneut veröf-
fentlicht und die Stellungnahmen nach § 4 (2) BauGB erneut eingeholt. Stellungnahmen 
sind nur zu den geänderten Punkten abzugeben.   

 
 
4. Überörtliche Planungen 
 
4.1 Landesentwicklungsplan 2002  
 Der Landesentwicklungsplan 2002 (LEP 2002) weist die Stadt Radolfzell als Mittelzentrum 

aus und ordnet sie dem „Verdichtungsraum Bodenseeraum mit besonderer struktureller 
Prägung“ zu. 

 Folgende allgemeine Ziele und Grundsätze sind für diesen Raum formuliert (Quelle: LEP 
2002, Kap. 2.2.): 
- Die Verdichtungsräume sind als Wohn-, Produktions- und Dienstleistungsschwer-

punktemit hochwertigem Infrastruktur- und Arbeitsplatzangebot zu sichern und so 
weiterzuentwickeln, dass sie ihre übergeordneten Funktionen für die wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Entwicklung des Landes erfüllen und als leistungsfähige Wirt-
schaftsstandorte im internationalen Wettbewerb bestehen können. 

- In den Verdichtungsräumen ist auf eine geordnete und ressourcenschonende Sied-
lungsentwicklung, eine umwelt- und gesundheitsverträgliche Bewältigung des hohen 
Verkehrsaufkommens und eine Verminderung verdichtungs- und verkehrsbedingter 
Umweltbelastungen und Standortbeeinträchtigungen hinzuwirken. 

- Die Inanspruchnahme von Freiräumen für Siedlungszwecke ist auf das unbedingt 
notwendige Maß zu beschränken. Bei der Siedlungsentwicklung sind vorrangig die 
im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale an Brach- und Konversionsflächen, 
Baulücken und Baulandreserven zu nutzen. 
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4.2 Regionalplan 2000 – Hochrhein-Bodensee  
Die Stadt Radolfzell liegt in der Region Hochrhein-Bodensee und ist gemäß LEP 2002 als 
Mittelzentrum ausgewiesen. Die Stadt liegt auf der Entwicklungsachse Konstanz - Radolf-
zell a. B. - Singen (Hohentwiel) - Engen - (Donaueschingen). 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Siedlungsfläche für Wohnen und Mischgebiete. 
Es sprechen somit keine regionalplanerischen Darstellungen gegen die Planung. 
 

  
 Regionalplan 2000 Region Hochrhein-Bodensee, Karte 3: Raumnutzungskarte Ost, Stand November 2014 

 
 
5. Örtliche Planungen 
 
5.1 Flächennutzungsplan  

Im Flächennutzungsplan der Stadt Radolfzell, rechtswirksam seit 13.07.2006, liegt das 
Plangebiet größtenteils innerhalb einer Fläche für Gemeinbedarf (Krankenhaus). Östlich 
und westlich des Plangebietes befinden sich Wohnbauflächen.  
Der Bebauungsplan ist nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Der Flächennut-
zungsplan wird bei der nächsten Fortschreibung gemäß §13a BauGB berichtigt. 
Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gesamtgebietes wird durch den vom gel-
tenden Flächennutzungsplan abweichenden Bebauungsplan nicht beeinträchtigt. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan der Stadt Radolfzell, rechtskräftig seit 13.07.2006 

 
5.2 Bestehende Bebauungspläne 

Das Plangebiet überlagert die Bebauungspläne „Mettnau“, rechtskräftig seit 16.12.1999, 
sowie „Mettnau – Änderung und Überarbeitung, 3. Änderung“, rechtskräftig seit 19.04.2018.  
Diese setzen innerhalb des Geltungsbereichs des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
(VEP) eine Fläche für den Gemeinbedarf (Krankenhaus) fest. Die maximale Firsthöhe ist 
auf 428 m ü. NN begrenzt. 
Auf dem Grundstück Nr. 2 im Westen ist ein Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer Grund-
flächenzahl von 0,3 festgesetzt. Baugrenzen beschränken sich nur auf den straßenseitigen 
Teil des Flst. 646/2. Die Gebäude sind in der abweichenden Bauweise als Einzelhäuser zu 
erstellen. Die Länge der Gebäude entlang der Erschließungsstraße darf höchstens 22 m 
betragen. Es sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Die Traufhöhe ist auf eine Höhe 
von 415 m ü. NN beschränkt. Die maximale Dachneigungen darf 45° nicht überschreiten. 
Östlich und westlich des Plangebietes ist ebenfalls ein Allgemeines Wohngebiet mit einer 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt. Gebäude sind ebenfalls in der abweichenden 
Bauweise als Einzelhäuser mit einer maximalen Gebäudelänge von 22 m zu erstellen. Es 
sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig und die maximale Traufhöhe ist westlich und 
südlich des Plangebietes auf 414 m ü. NN bzw. 415 m ü. NN festgesetzt. Östlich des Plan-
gebietes ist die maximale Traufhöhe auf maximal 6,50 m festgesetzt und die maximale 
Dachneigungen auf 40° begrenzt, westlich und südlich auf 45°.  
Südlich des Plangebietes ist eine Fläche für den Gemeinbedarf (öffentliche Verwaltung) mit 
einer maximalen Traufhöhe bis 414 m ü. NN festgesetzt. 
Mit Inkrafttreten des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Mettnau, Änderung und Über-
arbeitung, 10. Änderung – Grundstück beim Krankenhaus“ gelten innerhalb des vorliegen-
den Geltungsbereichs die neuen Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans. 
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6.  Angaben zum Plangebiet 
 
6.1 Räumlicher Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans befindet sich östlich des 
Stadtzentrums von Radolfzell, auf der Halbinsel Mettnau, westlich der Kneippstraße. Der 
räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 637, 637/1 (teilweise), 637/4 (teil-
weise) und 646/2 (teilweise). Die Größe des Plangebiets beträgt in dieser Abgrenzung ca. 
0,37 ha. 

 
Das Gesamtgebiet ist wie in nachfolgender Planzeichnung dargestellt begrenzt: 
 

 
Geltungsbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Mettnau, Änderung und Überarbeitung, 10. Änderung – Grundstück 
beim Krankenhaus“ 
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6.2 Örtliche Rahmenbedingungen 
 Das Plangebiet ist mit ca. 60 Bäumen bewachsen. Der Baumbestand unterscheidet sich in 

Art, Größe und Vitalität sehr stark. Das Gebiet weißt eine Geländeerhöhung von ca. 3 m 
Richtung Norden auf. Im Norden steht ein kleiner Schuppen.  
Das Plangebiet ist umgeben von größeren Gebäudeeinheiten. Zum einen das ehemalige 
Krankenhaus mit zugehörigem Garten, das Betriebsgebäude der Firma Reiss und dem Ge-
sundheitsamt direkt an der Scheffelstraße. Des Weiteren ist das Gebiet geprägt von Ein-
zelhäusern in unterschiedlich großer Ausprägung.  
Im Osten wird das Plangebiet von der Kneippstraße begrenzt. 
 
 

7. Umweltverträglichkeit 
 
7.1 Umweltbelange 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 (4) BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB wird abgesehen. Ein Umwelt-
bericht und eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sind formal nicht erforderlich. 
Gemäß § 13a (2) Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Vorha-
benbezogenen Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig. 
Zur Berücksichtigung der Umweltbelange wurden die abwägungserheblichen Umweltbe-
lange ermittelt und in der Umweltinformation, die Anlage der Begründung ist, dargelegt. 

 
7.2 Artenschutz 

Für das Plangebiet wurde eine Umweltinformation mit artenschutzrechtlicher Prüfung 
(Menz Umweltplanung, 04.12.2024) erarbeitet.  
Die artenschutzrechtliche Beurteilung kommt zu dem Ergebnis, dass das Entfernen von 
Gehölzen im Plangebiet, die von sog. Gehölzbrütern genutzt werden, nicht verbotsrelevant 
im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist, da in den letzten Jahren eine stetig steigende 
Weiterentwicklung des Gehölzbestandes auf Landschaftsebene stattgefunden hat und da-
mit genügend Ersatzgehölze zur Verfügung stehen. 
Um den Verlust von potentiellen Bruthöhlen des Haussperlings (geschützte Art, Rote-Liste-
Status) auszugleichen, werden vorgezogene CEF-Maßnahmen (Nisthilfen für Haussper-
linge in den vorhandenen Gehölzen) auf dem Flurstück 637/4, außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes festgesetzt. Die Nisthilfen werden bei Erreichen eines ausrei-
chenden Stammdurchmessers der im Rahmen des Pflanzgebotes innerhalb des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplanes zu pflanzenden Bäume umgehängt. 
In Bezug auf die vorkommenden Rote-Liste-Arten der Fledermäuse ist festzustellen, dass 
das Jagdgebiet durch den Wegfall der Mirabellenfläche zwar eingeschränkt wird, da jedoch 
für die Jagd auch Strukturen außerhalb des Plangebiets auf der Mettnau genutzt werden, 
wird keine erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Population erwartet. Der Verbotstatbe-
stand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt damit nicht ein.  
Die Fledermäuse nutzen das Gebiet eher flächig zur Jagd. Um erhebliche Störungen durch 
Lichtquellen zu vermeiden, sollen Außenbeleuchtungen mit insektenfreundlichen Leucht-
mitteln ausgestattet werden.  
Da im Plangebiet keine Fledermausquartiere nachgewiesen wurden, ist es ausreichend, für 
die anstehenden Rodungsarbeiten das Rodungsverbot innerhalb der Vogelbrutzeit zu be-
achten und eine fallweise Klärung vor den Rodungsmaßnahmen im Rahmen der Vorberei-
tung der Baumaßnahme durchzuführen.   
Um Vogelkollisionen an Glasfronten zu vermeiden, sind entsprechende Maßnahmen zum 
Kollisionsschutz den neuen Gebäuden vorzusehen. 
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7.3 Schallimmissionen 
Aufgrund vorliegender Erkenntnisse aus den schalltechnischen Untersuchungen von un-
mittelbar an das Plangebiet angrenzenden Bereichen ist davon auszugehen, dass die 
Schwellenwerte der Gesundheitsgefahr tags und nachts nicht erreicht werden und dass die 
Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV für Allgemeinde Wohngebiete im Tag-Zeit-
raum nicht überschritten werden.  
Die Immissionsgrenzwerte nach der 16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete werden im 
Nacht-Zeitraum an der westlich ausgerichteten Fassade um bis zu ca. 3 dB(A) überschrit-
ten. Die Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete nach DIN 18005 werden sowohl 
im Tages- als auch im Nachtzeitraum überschritten. 
Aus der Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 resultieren keine unmittel-
baren Auswirkungen auf die weiteren Planungen, da in innerstädtischen Kontexten die Ori-
entierungswerte nach DIN 18005 im Allgemeinen nicht unterschritten werden können. 
Aus der Überschreitung des Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV im Nachtzeitraum 
resultiert, dass für die schutzbedürftigen Räume im Bereich der West-Fassade eine fens-
terunabhängige Belüftung vorzusehen ist, damit eine Öffnung der Fenster im Nachtzeit-
raum entbehrlich ist. Alternativ könnte auf die schalltechnische Situation mit einer entspre-
chenden Gestaltung der Grundrisse reagiert werden. 

 
 
8.  Städtebauliche Konzeption 

Grundlage der Entwicklung der städtebaulichen Konzeption ist ein konkurrierendes Verfah-
ren, das vom Vorhabenträger unter Beteiligung der Stadt Radolfzell durchgeführt wurde. 
Ziel war es, einen Lösungsvorschlag zu entwickeln, der unter städtebaulichen, gestalteri-
schen, funktionalen und ökologischen Gesichtspunkten die Integration der ergänzenden 
Bebauung optimal bewältigt. Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Radolfzell hat 
im Vorfeld des Verfahrens aus einem zuvor erstellten Fächer von Bebauungsstrategien 
Freiflächenverbrauch gegen die Höhenentwicklung des Vorhabens abgewogen. Lösungen 
mit geringerer Grundfläche oberirdischer Gebäude sollte den Vorzug gegeben und größere 
Höhen hingenommen werden. Im Verfahren wurde zu planende Wohnfläche vorgegeben 
und die Lösungen zu Grundfläche und Höhe den Teilnehmern überlassen. 
Der Vorhabenträger hat drei Architekturbüros zu einem konkurrierenden Verfahren einge-
laden. Das Preisgericht hat den Entwurf des Büros Bächlemeid (Konstanz) mit dem ersten 
Rang prämiert. Der erste Preisträger sieht eine kompakte Bebauung mit nur 3 Baukörpern 
in bis zu 4 Geschossen plus zurückversetztem Staffelgeschoss vor, der die Freiflächen ins-
besondere im östlichen Grundstücksteil schont. 
Auszug aus dem Preisgerichtsprotokoll vom 04.11.2023: 
„Das Projekt sieht drei kompakte, quadratische Baukörper vor, die versetzt zu einander im 
westlichen Bereich des Planungsperimeters angeordnet sind. Das südlichste der Gebäude 
ist mit drei und die beiden nördlich davon gelegenen mit vier oberirdischen Geschoßen 
vorgesehen. Die oberen Gebäudeecken werden durch Rücksprünge für Terrassen aufge-
löst, wodurch die erlebte Höhe der Volumen geschickt minimiert wird und eine spannende 
Abfolge der unterschiedlichen Geometrien entsteht.  
… Die Eingänge der drei Häuser orientieren sich zu einer gemeinsamen Mitte und definie-
ren einen Treff- und Angelpunkt der Anlage.“ 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) setzt das Vorprojekt mit wenigen, geringfügi-
gen Anpassungen um. 
Die geordnete städtebauliche Einfügung in die Umgebung wird durch die Festsetzungen 
zur Grundflächenzahl, zur Gebäudehöhe und zur Dachneigung, die sich größtenteils an der 
umgebenden Bebauung orientieren, gewährleistet. 
 
Das Projekt sieht drei kompakte, quadratische Baukörper vor, die versetzt zu einander im 
westlichen Bereich des Vorhabengrundstücks angeordnet sind.  
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Das südlichste der Gebäude ist mit drei und die beiden nördlich davon gelegenen mit vier 
oberirdischen Geschossen plus zurückversetztem Staffelgeschoss vorgesehen. Die Ge-
bäudeecken der oberen Staffelgeschosse werden durch Rücksprünge für Terrassen aufge-
löst, wodurch die erlebte Höhe der Volumina geschickt minimiert wird und eine spannende 
Abfolge der unterschiedlichen Geometrien entsteht. Die Ecken der darunterliegenden Ge-
schosse werden aufgelöst und durch dort angeordnete, formal eigenständige Holzpergolen 
zu großzügigen und hochwertigen Freiräumen (Loggien) geformt. Diese ragen über die 
Fassadenfluchten hinaus und lassen eine Orientierung in drei Himmelsrichtungen zu. 
Die Eingänge der drei Häuser orientieren sich zu einer gemeinsamen Mitte und definieren 
einen Treff- und Angelpunkt der Anlage. Dieser wird an die Durchwegung des Parkgeländes 
angebunden. Die überdachten Eingangsbereiche mit ihren unmittelbar angrenzenden Ge-
meinschaftsräumen sollen im Zusammenspiel mit dem Platz eine hohe Attraktivität für eine 
gemeinschaftliche Nutzung schaffen. 
Die Vertikalerschließung ist kompakt mittig in den einzelnen Baukörper angeordnet und 
wird über großzügige Oberlichter im Dach mit natürlichem Licht versorgt (und im Brandfall 
entraucht). Geschossweise können zwei, drei oder vier Wohnungen angeordnet werden. 
Alle Wohnungen sind über Eck, also in mehrere Himmelsrichtungen orientiert. Alle Bade-
zimmer binden an die Fassade an und sind somit natürlich belichtet und belüftet. Die ge-
naue Zahl und Einteilung der Wohnungen wird im VEP nicht festgeschrieben, sondern sol-
len im Verlauf der folgenden Projektentwicklungen nach den Erfordernissen bestimmt wer-
den. Angeschlagen sind 36 Wohnungen, wobei in der tatsächlichen Umsetzung eine Band-
breite von +/-5 Wohnungen erwartet wird. 
Die drei Gebäude sind im Bereich von 3 bis 5 Stufenhöhen höhengestaffelt, um die Situation 
dem Geländeverlauf anzupassen.  
Die Erschließung des Vorhabens erfolgt über einen Anschluss an die östlich des Plange-
biets verlaufende Kneippstraße. 
Die Tiefgarage befindet sich kompakt unter allen drei Baukörpern und lässt ausreichend 
Abstand zu den nordwestlichen und südwestlichen Nachbargrundstücken, so dass eine 
wirtschaftliche Sicherung der Baugrube im Zuge der Bauphase zu erwarten ist. Die Eingriffe 
in die Wurzelbereiche der benachbarten Bäume sollen schonend durch die Einbringung von 
Wurzelvorhängen erfolgen. Die weit von der Kneippstraße abgerückte Tiefgarageneinfahrt 
ermöglicht den Kompletterhalt des wertvollen Baumbestands im südöstlichen Teil des Pe-
rimeters. Der Fahrradraum ist offen zur Tiefgarage und unmittelbar an die Toranlage an-
grenzend angeordnet. 
Entsprechend der geplanten monolithischen Ziegelbauweise, sind die Fassaden als Loch-
fassaden geplant und mit einem regelmäßigen Fensterraster ausgewogen proportioniert. 
Die formale Erscheinung der drei Häuser zitiert in Elementen wie den Rundbogenfenstern 
oder der geschwungenen Holzkonstruktion der Pergolen Zitate des ehrwürdigen baulichen 
Umfelds und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer starken Adressbildung der neuen 
Wohnanlage. 
 
Zitat aus dem Preisgerichtsprotokoll vom 04.11.2023: 
 
„Das Projekt sieht drei kompakte, quadratische Baukörper vor, die versetzt zu einander im 
westlichen Bereich des Planungsperimeters angeordnet sind. Das südlichste der Gebäude 
ist mit drei und die beiden nördlich davon gelegenen mit vier oberirdischen Geschoßen 
vorgesehen. Die oberen Gebäudeecken werden durch Rücksprünge für Terrassen aufge-
löst, wodurch die erlebte Höhe der Volumen geschickt minimiert wird und eine spannende 
Abfolge der unterschiedlichen Geometrien entsteht. Auch die Ecken der darunterliegenden 
Geschoße werden aufgelöst und durch dort angeordnete, formal eigenständige Holzpergo-
len zu großzügigen und hochwertigen Freiräumen (Loggien) geformt. Diese ragen über die 
Fassadenfluchten hinaus und lassen eine Orientierung in drei Himmelsrichtungen zu.  
Die Eingänge der drei Häuser orientieren sich zu einer gemeinsamen Mitte und definieren 
einen Treff- und Angelpunkt der Anlage. Dieser bindet optimal an die Durchwegung des 
Parkgeländes an. Die überdachten Eingangsbereiche mit ihren unmittelbar angrenzenden 
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Gemeinschaftsräumen lassen im Zusammenspiel mit dem Platz eine hohe Attraktivität für 
eine gemeinschaftliche Nutzung erwarten. Auch in den Dachgeschoßen sind Küchen im 
Nahbereich der Dachterrassen vorgesehen, die dem Gedanke der gelebten Gemein- und 
Nachbarschaft auf vorbildliche Art und Weise Rechnung tragen.  
Die Vertikalerschließung ist kompakt mittig in den einzelnen Baukörper angeordnet und 
wird über großzügige Oberlichte im Dach mit natürlichem Licht versorgt (und im Brandfall 
entraucht). Im Zusammenspiel mit der optimalen Gebäudetiefe entstehen sehr effiziente, 
flexible und qualitätsvolle Wohnungsgrundrisse und ein einfaches und wirtschaftliches sta-
tisches System. Geschoßweise können zwei, drei oder vier Wohnungen angeordnet bes-
tens erschlossen werden. Alle Badezimmer binden an die Fassade an und sind somit na-
türlich belichtet und belüftet. Alle Wohnungen sind über Eck, also in mehrere Himmelsrich-
tungen orientiert. Die Vorgaben an Wohnungsgrößen, Wohnungsmix und Wirtschaftlichkeit 
sind zur Gänze erfüllt.  
Die Tiefgarage ist sehr kompakt angelegt und lässt ausreichend Abstand zu den nordwest-
lichen und südwestlichen Nachbargrundstücken, so dass eine wirtschaftliche Sicherung der 
Baugrube im Zuge der Bauphase zu erwarten ist. Die weit von der Kneippstraße abgerückte 
Tiefgarageneinfahrt ermöglicht den Kompletterhalt des wertvollen Baumbestands im süd-
östlichen Teil des Perimeters. In der Tiefgarage geben lediglich die Anordnungen der Fahr-
radräume Anlass zur Kritik. Es wird angeregt in der weiteren Planung durch (zusätzlich) 
oberirdisch angeordnete Unterstellflächen eine bequemere und einfachere Zugänglichkeit 
der Fahrräder zu schaffen.  
Die Lochfassaden sind ausgewogen proportioniert und entsprechen auch aus baukonstruk-
tiver Sicht der vorgegebene monolithische Ziegelbauweise, was eine wirtschaftliche Errich-
tung erwarten lässt. Die formale Erscheinung der drei Häuser lässt in Elementen wie den 
Rundbogenfenstern oder der geschwungenen Holzkonstruktion der Pergolen Zitate des 
ehrwürdigen baulichen Umfelds erkennen und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer star-
ken Adressbildung der neuen Wohnanlage. Das Fachpreisgericht lobt die formale Ausprä-
gung der Gebäude und weist gleichzeitig darauf hin, dass im Zuge der weiteren Planung 
dringend darauf zu achten ist, dass das die starke, eigenständige und zeitgenössische Ar-
chitektursprache erhalten bleibt. Das Zitieren des baulichen Umfelds darf keinesfalls hin zur 
Historisierung werden.  
Der Wettbewerbsbeitrag wird in fast allen Belangen, besonders jedoch aufgrund seiner ho-
hen Bearbeitungstiefe und der beispielgebenden Reaktion auf die städtebaulich sensible 
Lage gelobt. Es ist deutlich erkennbar, dass die Projektanten nicht nur beabsichtigen den 
zukünftigen Bewohnern attraktive Wohnungen zu planen, sondern vor allem die Nutzung 
dieses grünen Filetgrundstücks dadurch rechtfertigen wollen, dass dem wunderschönen 
Ort und seinem Umfeld ein neuer Charakter verliehen wird. Der Ort wird etwas genommen 
und soll dafür auch wieder etwas zurückgeben werden.“ 
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) setzt das Vorprojekt mit wenigen, geringfügi-
gen Anpassungen um. 
Die geordnete städtebauliche Einfügung in die Umgebung wird durch die Festsetzungen 
zur Grundflächenzahl, zur Gebäudehöhe und zur Dachneigung, die sich größtenteils an der 
umgebenden Bebauung orientieren, gewährleistet. 
 

8.1 Tiefgarage 
Zur Unterbringung der im Rahmen des Vorhabens nachzuweisenden Stellplätze wird für 
die drei Gebäude eine Tiefgarage errichtet. Die geplante Garage ist zwar als Großgarage 
nach § 1 (8) GaVO definiert, für die zugehörigen Gebäuden ist aber eine reine Wohnnut-
zung vorgesehen. Daher wird mit keiner hohen Frequenz, wie dies etwa bei Dienstleis-
tungsgebäuden mit Kundenverkehr der Fall ist, gerechnet. Eine zeitversetzte Richtungsfrei-
gabe kann somit zugelassen werden. 
Um eine störungsfreie Zu- und Abfahrt zu ermöglichen sind im Bereich der Zufahrt zwei 
Warteflächen mit ausreichender Breite für Begegnungsverkehr vorgesehen.  
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Im Bereich unmittelbar vor der Tiefgarageneinfahrt wird eine Wartefläche für einen PKW 
vorgesehen.  
Eine zweite Wartefläche befindet sich direkt an der Zufahrt von der Kneippstraße. Hier wird 
eine Wartefläche mit Maßen für einen Lastwagen mit 7,5 t Gewicht geschaffen, welche 
gleichzeitig als Parkfläche für Umzugs-LKW oder Möbellieferfahrzeuge dient. An diese War-
tefläche schließt sich außerdem ein Platz für die Bereitstellung von Müllcontainern an. 
 
 

9. Auswirkungen der Planung 
 
9.1 Soziale Auswirkungen 

Es entsteht neuer Wohnraum der den aktuellen technischen Anforderungen an die Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung gerecht wird (moderne Wohnformen, Barrierefreiheit). 
Die Ansiedlung weiterer Einwohner im Stadtgebiet wird das soziale Gefüge positiv beein-
flussen. Es besteht das Potenzial zur Entstehung neuer nachbarschaftlicher Beziehungen. 

 
9.2 Städtebauliche Auswirkungen 

Mit der Realisierung des Baugebiets wird eine im Innenbereich befindliche untergenutzte 
Fläche einer Bebauung zugeführt. Hierdurch werden Flächen im Außenbereich vor Bebau-
ung geschützt, wodurch der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
erfüllt werden kann. 

 
9.3 Auswirkungen auf die Infrastruktur 

Durch die Ansiedlung weiterer Einwohner ist mit einer Zunahme des lokalen Verkehrsauf-
kommens zu rechnen. Dies lässt insgesamt eine höhere Beanspruchung bzw. Auslastung 
der ver- und entsorgungstechnischen Einrichtungen sowie des Verkehrsnetzes in diesem 
Bereich erwarten.  
Durch den neu entstehenden Wohnraum im Stadtgebiet und die damit verbundene Ansied-
lung von Einwohnern wird die Wohn- und Versorgungsfunktion der Stadt gestärkt.  

 
 
10. Maßnahmen zur Verwirklichung 
 
10.1 Wasserversorgung 

Das Plangebiet wird an das bestehende Wasserversorgungsnetz der Stadt Radolfzell an-
geschlossen, somit ist die Versorgung mit Trink- und Feuerlöschwasser gewährleistet. 

 
10.2 Schmutzwasserableitung und Entwässerung 

Im Geltungsbereich des VEP wird das anfallende, unbelastete und unverschmutzte Nieder-
schlagswasser von neu zu errichtenden baulichen Anlagen getrennt vom Schmutzwasser 
über Mulden auf dem eigenen Grundstück versickert. Lediglich die Überläufe werden an 
den vorhandenen Regenwasserkanal angeschlossen. 
 
Das Teilgebiet WA ist im allgemeinen Kanalisationsplan der Stadt berücksichtigt. Die Ent-
wässerung des bereits voll erschlossenen Grundstücks erfolgt, wie bisher, über einen An-
schluss an den bestehenden Regenwasserkanal.  

 
10.3 Stromversorgung 

 Die Stromversorgung wird durch das zuständige Energieversorgungsunternehmen gewähr-
leistet. 

 
10.4 Müllentsorgung 

Die Müllentsorgung wird durch die Abfallwirtschaftskonzepte des Landkreises und der Stadt 
gewährleistet. Im Bereich der Zufahrt von der Kneippstraße wird ein Platz für die Bereitstel-
lung von Müllcontainern errichtet. 
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10.5 Fernmeldetechnische Versorgung 

Die fernmeldetechnische Versorgung ist gewährleistet. 
 
10.6 Bodenordnung 

Zur Bebauung entsprechend den Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans sind keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich. 

 
 
11. Festsetzungen zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Zulassungsvoraussetzung für bauliche und sonstige Nutzungen und Anlagen innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs des VEP ist die Vereinbarung im Durchführungsvertrag. Ge-
mäß § 12 (1) BauGB sind im Rahmen der festgesetzten Nutzung nur solche Vorhaben 
zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag ver-
pflichtet. 

 
11.1 Art der baulichen Nutzung 

Da innerhalb des Geltungsbereichs des VEP nur das im Durchführungsvertrag beschrie-
bene, konkrete Bauvorhaben mit den vorgesehenen Nutzungen ermöglicht werden soll, 
wird kein Baugebiet gemäß BauNVO festgesetzt. 
 
Für das Grundstück Nr. 2 im Westen des Plangebiets werden die Festsetzungen zur Art 
der Nutzung aus dem bestehenden Bebauungsplan übernommen und ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) festgesetzt. Innerhalb des WA sind nach § 4 BauNVO Wohngebäude 
sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zu-
lässig. Hierbei handelt es sich um wohnverträgliche Nutzungen.  
Ausnahmsweise können die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften, sowie nicht störende Handwerksbetriebe zugelassen werden. 
Um Nutzungskonflikten entgegenzuwirken sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen ausgeschlossen. Diese Nutzungen lassen sich von ihrer Struktur und Nut-
zung nicht in dieser städtebaulichen Lage einbinden. 

 
11.2 Maß der baulichen Nutzung, Baugrenzen 

Das Maß der baulichen Nutzung ist mit der Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) sowie 
der maximalen Gebäude- bzw. Traufhöhe und im WA zusätzlich mit der Zahl der Vollge-
schosse hinreichend bestimmt. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugren-
zen bestimmt. Im Geltungsbereich des VEP darf die GRZ durch Anlagen nach § 19 (4) Satz 
1 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. Dies ist notwendig, 
um die Realisierung der Tiefgarage und damit eine flächenschonende Unterbringung der 
erforderlichen Stellplätze zu ermöglichen. 

 
11.3 Bauweise, Wohneinheiten 

Innerhalb des Plangebiets ist die abweichende Bauweise festgesetzt. Es gelten die Fest-
setzungen der offenen Bauweise, abweichend hiervon ist die Gebäudelänge der Hauptge-
bäude auf 22,00 m begrenzt, um den Charme der aufgelockerten Bebauung auf der Mett-
nau nicht weiter zu beeinträchtigen. 
Die Gebäude sind als Einzelhäuser zu errichten. 
Im WA ist außerdem die maximale Zahl der Wohneinheiten in Wohngebäuden auf zwei 
begrenzt.  
Diese Vorgaben der abweichenden Bauweise gewährleisten eine aufeinander abgestimmte 
Struktur der Baukörper zueinander und hin zu den angrenzenden Siedlungsbereichen. 
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11.4 Abstandsflächen der Gebäude 
Für alle Wandflächen werden spezielle Regelungen zu den einzuhaltenden Abstandsflä-
chen abweichend von der Landesbauordnung Baden-Württemberg getroffen. Abweichend 
von den Vorgaben gemäß § 5 (7) LBO wird bei Wandflächen die Tiefe der Abstandsflächen 
auf 0,36 der Wandhöhe verringert. Die Abstandsflächenverkürzung entspricht der Konfigu-
ration des ersten Preises aus dem Wettbewerb (s. auch Ziff. 8 der Begründung). Die ange-
spannte Wohnungsmarktlage in Radolfzell und das Ziel eines sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden rechtfertigen diese Entscheidung im konkreten Einzelfall. Durch die kom-
pakte Bebauung im Westteil des Grundstücks kann die Freifläche mit erhaltenswertem 
Baumbestand im Osten des Planungsumgriffs geschont werden. Um die Plastizität der Fas-
saden mit den Holzpergolen für die Balkone umzusetzen, werden die Abstandsflächen je 
Gebäudeseite auf einer Länge von 2,50 m auf 0,23 der Wandhöhe reduziert. 
 
Gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) betragen die Abstandsflächen für 
alle Wandflächen 0,4 der Wandhöhe.  
Die Umsetzung des ersten Preises aus dem vorgestellten Wettbewerb (s. Ziffer 8 der Be-
gründung) erfordert, dass für Teilbereiche spezielle Regelungen zu den einzuhaltenden Ab-
standsflächen abweichend von der LBO getroffen werden müssen. Das Fachpreisgericht 
hat unter den drei im Wettbewerb vorgelegten Alternativen diesen Entwurf in städtebauli-
cher Hinsicht als besonders positiv bewertet, vor allem im Hinblick auf den sensiblen Um-
gang mit dem Bestand. 
Die angespannte Wohnungsmarktlage in Radolfzell und das Ziel eines sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden rechtfertigen diese Entscheidung im konkreten Einzelfall. 
Durch die kompakte Bebauung im Westteil des Grundstücks kann die Freifläche mit erhal-
tenswertem Baumbestand im Osten des Planungsumgriffs geschont werden.  

 
Um die Plastizität der Fassaden mit den Holzpergolen für die Balkone umzusetzen, werden 
abweichend von den Vorgaben gemäß § 5 (7) LBO die Abstandsflächen auf einer Länge 
von bis zu 2,50 m einmal je Gebäudeseite auf 0,3 der Wandhöhe reduziert. Es ist ohnehin 
an jeder Gebäudeseite ein Balkon mit maximal 2,50 m Breite geplant, welcher in einer Tiefe 
von 2,30 m vor die Fassade vorkragt, um eine angemessene Freifläche für die einzelnen 
Wohnungen zu ermöglichen. Die festgesetzte Abstandsflächenverkürzung führt aufgrund 
der geringen Breite der Bauteile zu keiner unzumutbaren Beeinträchtigung. 
Nach außen ergibt sich durch die Abstandsflächenverkürzung keine erdrückende Wirkung, 
da eine Verkürzung nur für Bauteile bis 2,50 m Breite und nur einmal je Gebäudeseite zu-
lässig ist.  
 
Um die Stellung der Gebäude zueinander und zu dem kleinen zentralen Platz in der Mitte 
der Gebäude aus dem Wettbewerbsentwurf umzusetzen, wird die Abstandsfläche zwischen 
den Gebäuden des Vorhabensträgers anlog den Mindestmaßen für ein Urbanes Gebiet auf 
mindestens 0,2 der Wandhöhe festgesetzt, sie darf jedoch 2,50 m nicht unterschreiten.  
Geringere Abstandsflächen sind für Bauteile bis 2,50 m Breite zwischen Gebäuden auf 
demselben Grundstück zulässig, wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) dies 
erfordert und wenn Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen. 
Geringere Abstandsflächen sind zwischen den Gebäuden 1 und 2 für Bauteile bis 2,50 m 
Breite einmalig zulässig, wenn Gründe des Brandschutzes nicht entgegenstehen. Damit 
wird eine kompakte, platzsparende Gebäudekonfiguration, welche in Bereichen der Bal-
kone zu einer erhöhten Verdichtung führt, geschaffen. 
Die dadurch erreichte, gewollte städtebauliche Dichte in diesem Bereich wirkt sich nicht 
nachteilig auf die Wohnqualität aus. Ausreichend Belichtung und gesunde Wohnverhält-
nisse werden durch die eng an das Bauvorhaben bemessenen Baugrenzen und die sich 
daraus ergebenden Abstände von mindestens 3,50 m zwischen den einzelnen Gebäuden 
gewährleistet. Zudem sichern die gestaffelte Baukörperstellung und eine optimierte Grund-
rissorientierung der Wohn- und Aufenthaltsbereiche die ausreichende Belichtung und Be-
sonnung. 
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Trotz der verkürzten Abstandsflächen können Belichtung und gesunde Wohnverhältnisse 
durch die eng an das Bauvorhaben bemessenen Baugrenzen und die sich daraus ergeben-
den Abstände von mindestens 3,50 m zwischen den einzelnen Gebäuden gewährleistet 
werden. 
In Richtung Norden werden die Abstandsflächen über eine Baulast auf dem angrenzenden 
Grundstück übernommen. 

 
11.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen, Tiefgaragen und Zufahrten 

Aus städtebaulichen und gestalterischen Gründen sind Nebenanlagen, Stellplätze, Gara-
gen, Tiefgaragen und Zufahrten nur innerhalb der hierfür gekennzeichneten Flächen vor-
gesehen.  Hiervon unbenommen sind Feuerwehrzufahrten. 
Die der Ver- und Entsorgung dienenden Nebenanlagen sind innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 
11.6 Grünordnerische Festsetzungen 

Vor dem Hintergrund zunehmender Wärmebelastungen und zur Einbindung des Plange-
bietes in das Landschaftsbild sind Pflanzgebote auf den Baugrundstücken in den Bebau-
ungsplan aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um die Pflanzung von stadtklima-
resistenten Bäumen sowie einer Begrünung der Tiefgarage. 
 
Entsprechend dem Grundsatz, Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen und zur Minderung von Funktionsverlusten des Bodens, sind Festsetzungen zur gärt-
nerischen Gestaltung der Freiflächen sowie zur wasserdurchlässigen Herstellung befestig-
ter Flächen getroffen. Abdeckungen von offenen Bodenflächen mit Schotter- oder Stein-
schüttungen zur Gartengestaltung, wie Steingärten, sind vor dem Hintergrund zunehmen-
der sommerlicher Wärmebelastungen aus klimatischen und gestalterischen Gründen unzu-
lässig. 
 
Durch die Festsetzungen von Pflanzgeboten und die Vorgaben zur dauerhaften Pflege der 
Pflanzungen wird die Durchgrünung des Plangebietes dauerhaft gesichert und einer weite-
ren Verschlechterung der Lebensraumsituation für vorhandene Arten entgegengewirkt, so-
wie Maßnahmen zur Verbesserung des Mikroklimas umgesetzt. 

 
 
12. Örtliche Bauvorschriften 
 
12.1 Äußere Gestaltung der Baukörper 

Um einen möglichst großen gestalterischen Spielraum entsprechend modernen techni-
schen Anforderungen zu eröffnen und die Realisierung des Wettbewerbsergebnisses im 
Geltungsbereich des VEP zu ermöglichen, zugleich aber innerhalb des WA im Westen ein 
gestalterisches Einfügen der Bebauung in die umgebende Struktur und Gestaltung sicher-
zustellen, sind Festsetzungen zu der äußeren Gestalt der Gebäude getroffen worden. 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des VEP sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung bis 
5° zulässig. Damit wird die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses ermöglicht. 
Im WA sind nur Walmdächer Dächer mit einer Dachneigung von 30° bis 45° bis maximal 
45° zulässig. Damit wird sichergestellt, dass die Bebauung den umgebenden Bestand wie-
dergibt. 
 
Durch die Festsetzungen zur Dachdeckung, Dachaufbauten und Dacheinschnitten sowie 
dem Ausschluss glänzender, reflektierender, greller und reinweißer Fassaden wird ein ge-
stalterisches Einfügen der Bebauung im Plangebiet in die angrenzende Bebauung sicher-
gestellt.  
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12.2 Gestaltung der Baugrundstücke und Einfriedungen 
Durch die Pflicht zur gärtnerischen Anlage von nicht bebauten und nicht befestigten Flächen 
und den Ausschluss von Steingärten (Abdeckung von offenen Bodenflächen mit Schotter- 
oder Steinschüttungen) sowie den Grundsatz, dass befestigte und versiegelte Grund-
stücksflächen stets auf ein Mindestmaß zu beschränken sind, wird die gestalterische Qua-
lität der Freiraumstruktur gesichert. Um die Flächenversiegelung generell gering zu halten, 
sind zudem Regelungen zur offenporigen, wasserdurchlässigen Herstellung von Zufahrten 
und Stellplatzbereichen getroffen. 
Für Einfriedungen werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Mettnau“, rechtskräf-
tig seit 16.12.1999, übernommen. Mit allen Einfriedungen und Bepflanzungen ist von öf-
fentlichen Verkehrsflächen ein Abstand von mindestens 0,50 m einzuhalten, damit sicher-
gestellt werden kann, dass ein ausreichendes Lichtraumprofil der Fahrbahn der Kneipp-
straße vorhanden ist. 

 
12.3  Stellplatzverpflichtung 

Aufgrund des Parkdruckes auf der Mettnau und durch das gesteigerte individuelle Mobili-
tätsverhalten ist eine Erweiterung der Stellplatzverpflichtung abweichend von den Vorga-
ben der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) erforderlich. Hierzu ist für den Be-
reich des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) ein Stellplatzschlüssel erarbeitet wor-
den, welcher die Anzahl der zu erstellenden Stellplätze an die Nettowohnfläche der jeweili-
gen Wohneinheit koppelt. Somit sind je Wohneinheit zwischen 1,0 und 2,0 Stellplätze in der 
Tiefgarage nachzuweisen. 
Innerhalb des WA im Westen sind abweichend von den Vorgaben der Landesbauordnung 
Baden-Württemberg (LBO) 1,5 Stellplätze je Wohneinheit auf dem eigenen Grundstück 
nachzuweisen. 

 
12.4  Ordnungswidrigkeiten 

Damit Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften mit Bußgeld verfolgt werden können, 
werden im Sinne des § 75 (3) 2 LBO die Ordnungswidrigkeiten aufgeführt. Wer vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen die Örtlichen Bauvorschriften verstößt, handelt ordnungswidrig. 

 
 
13. Flächenbilanz 
 

Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) ca. 0,33 ha 89,2 % 
Allgemeines Wohngebiet (WA) ca. 0,04 ha 10,8 % 
Geltungsbereich ca. 0,37 ha 100,0 % 

 
 
Reutlingen, den 04.12.2024 Radolfzell, den 04.12.2024 
 
 
 
Clemens Künster Simon Gröger 
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister Oberbürgermeister  
Freier Architekt + Stadtplaner SRL 
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